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Geschäftsgrundsätze 	A 03.05.01
Vielfalt, Chancengleichheit und Tolerenz – Antidiskriminierung 
Geschäftsgrundsatz
Die medfacilities steht für Vielfalt, Chancengleichheit und Toleranz. Unmittelbare und mittelbare Diskriminierungen sind zu unterlassen, insbesondere in Bezug auf die folgenden Punkte: Rasse, ethnische Herkunft, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Identität, Geschlecht. Daneben sind Belästigungen, insbesondere Mobbing und sexuelle Belästigungen, unzulässig.
Der vorstehende Geschäftsgrundsatz gilt zwischen Vorgesetzen und Mitarbeitern, und zwar in beide Richtungen. Weiterhin gilt er auch zwischen Mitarbeitern untereinander. Auch Dritte, z. B. Kunden, Nachunternehmer etc. sind vom Geltungsbereich umfasst.
Wer in eine diskriminierende oder belästigende Situation gerät, sollte den zuständigen AL, die GF oder die PA darüber informieren.
Warum soll der Geschäftsgrundsatz beachtet werden?
Die Vielfalt unserer Mitarbeiter ist eine unserer großen Stärken für den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Wir fördern unsere Mitarbeiter nach ihren Fähigkeiten und nach ihrer Leistung. Wir begegnen einander mit Offenheit und Toleranz. Allen Mitarbeitern und Bewerbern bietet medfacilities volle Chancengleichheit, ungeachtet ihres Geschlechts, Alters, ihrer Rasse, ethnischen Herkunft, sexuellen Identität, möglichen Behinderungen, Religion oder Weltanschauung. Bei Nichtbeachtung des Grundsatzes können daneben die Antidiskriminierungsrichtlinien der EU sowie nationale Antidiskriminierungsgesetze verletzt werden. 
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